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Kantonsrat 

 

P 1057 
 

Postulat Setz Isenegger Melanie und Mit. über Auswirkungen eines 

aktuellen Bundesgerichtsurteils auf das Luzerner Polizeigesetz 

 
eröffnet am 30. Januar 2023  
 
 
Wir fordern den Regierungsrat auf, zu prüfen, welche Auswirkungen das Urteil des Bundes-
gerichts (Urteil vom 29. November 2022 zum Solothurner Gesetz über die Kantonspolizei) 
auf das Luzerner Polizeigesetz hat und welche Anpassungen nötig sind.  
 
Begründung: 
An der Oktobersession 2022 stimmte der Kantonsrat mehrheitlich den Änderungen des Ge-
setzes über die Luzerner Polizei mit Grundlagen zu neuen Datenbearbeitungsinstrumenten, 
unter anderem automatisierte Fahrzeugfahndung (AFV), zu. Die Änderungen, insbesondere 
die teilweise nicht verhältnismässigen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, wurden von ver-
schiedenen Institutionen und Parteien kritisiert. Im Kanton Solothurn hat der Kantonsrat be-
reits im Jahr 2020 eine Teilrevision des Gesetzes über die Kantonspolizei beschlossen. Die-
ses ist dem überarbeiteten Luzerner Polizeigesetz sehr ähnlich. In Solothurn reichten meh-
rere Personen Beschwerde gegen die Gesetzesänderung ein.  
 
Das Bundesgericht gab den Beschwerdeführerinnen nun in einzelnen Punkten Recht und 
hob beispielsweise eine Bestimmung auf, die auch Teil des überarbeiteten Luzerner Polizei-
gesetzes ist und gemäss Bundesgericht zu wenig detailliert beschrieben ist (§ 4 quinquies 
Abs. 2). Das Bundesgericht fordert eine präzisiere Bezeichnung der Polizeidatenbanken, mit 
denen die automatisiert erfassten Kontrollschilder von Fahrzeugen abgeglichen werden dür-
fen. Das Bundesgericht schreibt in der Medienmitteilung vom 22. Dezember 2022 dazu: «Die 
automatisierte Fahrzeugfahndung (…) stellt einen schweren Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung dar.» Es ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht das 
Luzerner Polizeigesetz als noch schwereren Eingriff in die Grundrechte einstuft, weil in Lu-
zern die Autoinsassinnen optisch erfasst werden, in Solothurn werden nur die Kontrollschil-
der erfasst. Ebenso ist noch nicht klar, wie die Überwachung mittels automatischer Fahr-
zeugfahndung angeordnet werden kann, auch dies wird vom Bundesgericht kritisiert. Er for-
dert den Kanton Solothurn dazu auf, die Kompetenz zur Anordnung einer verdeckten Fahn-
dung im Dienstreglement der Kantonspolizei einschränkend zu regeln.  

 
Setz Isenegger Melanie 

Spring Laura 
Meier Anja  
Engler Pia  
Schwegler-Thürig Isabella  
Candan Hasan  
Lehmann Meta  
Fässler Peter  
Galliker-Tönz Gertrud  
Stutz Hans  
Ledergerber Michael  
Muff Sara  
Schneider Andy  
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Widmer Reichlin Gisela  
Sager Urban  
Budmiger Marcel  
Roth David  
Sager Stephanie  
Brunner Simone  
Fanaj Ylfete  
Heeb Jonas  
Estermann Rahel  
Bärtsch Korintha  
Kummer Thomas  
Zbinden Samuel  
Horat Bärbel 
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Postulat Setz Isenegger Melanie und Mit. über Auswirkungen eines aktuellen Bundesgerichtsurteils auf das Luzerner Polizeigesetz



eröffnet am 30. Januar 2023 

Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt



Wir fordern den Regierungsrat auf, zu prüfen, welche Auswirkungen das Urteil des Bundesgerichts (Urteil vom 29. November 2022 zum Solothurner Gesetz über die Kantonspolizei) auf das Luzerner Polizeigesetz hat und welche Anpassungen nötig sind. 



Begründung:

An der Oktobersession 2022 stimmte der Kantonsrat mehrheitlich den Änderungen des Gesetzes über die Luzerner Polizei mit Grundlagen zu neuen Datenbearbeitungsinstrumenten, unter anderem automatisierte Fahrzeugfahndung (AFV), zu. Die Änderungen, insbesondere die teilweise nicht verhältnismässigen Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, wurden von verschiedenen Institutionen und Parteien kritisiert. Im Kanton Solothurn hat der Kantonsrat bereits im Jahr 2020 eine Teilrevision des Gesetzes über die Kantonspolizei beschlossen. Dieses ist dem überarbeiteten Luzerner Polizeigesetz sehr ähnlich. In Solothurn reichten mehrere Personen Beschwerde gegen die Gesetzesänderung ein. 



Das Bundesgericht gab den Beschwerdeführerinnen nun in einzelnen Punkten Recht und hob beispielsweise eine Bestimmung auf, die auch Teil des überarbeiteten Luzerner Polizeigesetzes ist und gemäss Bundesgericht zu wenig detailliert beschrieben ist (§ 4 quinquies Abs. 2). Das Bundesgericht fordert eine präzisiere Bezeichnung der Polizeidatenbanken, mit denen die automatisiert erfassten Kontrollschilder von Fahrzeugen abgeglichen werden dürfen. Das Bundesgericht schreibt in der Medienmitteilung vom 22. Dezember 2022 dazu: «Die automatisierte Fahrzeugfahndung (…) stellt einen schweren Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar.» Es ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht das Luzerner Polizeigesetz als noch schwereren Eingriff in die Grundrechte einstuft, weil in Luzern die Autoinsassinnen optisch erfasst werden, in Solothurn werden nur die Kontrollschilder erfasst. Ebenso ist noch nicht klar, wie die Überwachung mittels automatischer Fahrzeugfahndung angeordnet werden kann, auch dies wird vom Bundesgericht kritisiert. Er fordert den Kanton Solothurn dazu auf, die Kompetenz zur Anordnung einer verdeckten Fahndung im Dienstreglement der Kantonspolizei einschränkend zu regeln. 
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